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Guten Tag 

 

Wir freuen uns, Ihnen weitere Informationen der PV-PROMEA zukommen zu lassen: 

 

Jahresrechnung 2016 und Deckungsgrad per 31.12.2016 

Der Stiftungsrat hat die Jahresrechnung 2016 genehmigt und vom Deckungsgrad von 109,5 % per 

31.12.2016 (Deckungsgrad Vorjahr 109,0 %) Kenntnis genommen. Die Performance der Kapitalanlagen be-

trug im vergangenen Jahr 3,36 % (Vorjahr 1,09 %). Trotz der Herabsetzung des technischen Zinssatzes per 

31.12.2016 von 3,00 % auf 2,75 % konnte in der Betriebsrechnung ein Überschuss von CHF 9,5 Mio. ausge-

wiesen werden. Dieser Überschuss wurde vollständig der Wertschwankungsreserve gutgeschrieben. Diese 

beläuft sich per 31.12.2016 auf CHF 103,1 Mio. Aufgrund des guten Jahresergebnisses hat der Stiftungsrat 

entschieden, die reglementarischen Altersguthaben im Jahr 2017 mit mindestens 2,00 % zu verzinsen, dies 

gegenüber dem vom Bundesrat festgesetzten BVG-Mindestzinssatz von 1,00 %. 

 

Weitere Informationen zur Jahresrechnung 2016 und zum Deckungsgrad werden im Geschäftsbericht veröf-

fentlicht, welcher Mitte Juni 2017 erscheinen wird. Die Kurzversion wird an alle angeschlossenen Firmen ver-

sandt. Die vollständige Version des Geschäftsberichtes sowie der Kurzbericht werden auf unserer Website 

www.promea.ch veröffentlicht. 

Es lohnt sich auch während des Jahres, einen Blick auf unsere Website zu werfen. Wir veröffentlichen monat-

lich die Performancezahlen sowie den geschätzten Deckungsgrad. 

 

100%-ige anwartschaftliche Ehegatten- bzw. Partnerrente 

Gemäss den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen beträgt beim Tod eines Altersrentners die 

Ehegatten- bzw. Partnerrente 60 % der Altersrente. Ab diesem Jahr kann ein künftiger Altersrentner der PV-

PROMEA bei der Pensionierung eine reglementarische Altersrente mit einer 100%-igen anwartschaftlichen 

Ehegatten- bzw. Partnerrente beantragen. Somit wird beim Tod eines Altersrentners die Ehegatten- bzw. Part-

nerrente unverändert gleich hoch ausfallen wie die Altersrente. Der Umwandlungssatz wird bei der Berech-

nung der Altersrente mit einer 100%-igen anwartschaftlichen Ehegatten- bzw. Partnerrente um 1,00 % gekürzt 

und beträgt aktuell bei einer ordentlichen Pensionierung mit Alter 64 (Frau) und Alter 65 (Mann) 5,80 %. 

 

Eheähnliche Partnerschaft 

Eine Lebenspartnerrente ist gemäss Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-

vorsorge (BVG) nicht versichert. Die PV-PROMEA sieht in ihrem Vorsorgereglement jedoch eine Lebens-

partnerrente vor, sofern folgende Bedingungen kumulativ erfüllt sind: 

 

 Beide Partner sind unverheiratet, und zwischen ihnen besteht keine nahe Verwandtschaft; 

 Die Lebensgemeinschaft mit gemeinsamem Haushalt hat zum Zeitpunkt des Todes der versicherten 

Person nachweisbar mindestens 5 Jahre ununterbrochen bestanden, oder der Partner der versicherten 

Person muss für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer, waisenrentenberechtigter Kinder 

aufkommen; 

 Es besteht ein Vertrag über eine eheähnliche Lebensgemeinschaft, welcher zu Lebzeiten zwischen 

den Lebenspartnern abgeschlossen wurde. Die Stiftung verlangt eine amtliche Beglaubigung der Un-

terschriften; 

 Der Partner der versicherten Person bezieht keine Ehegatten- bzw. Partnerrente infolge eingetragener 

Partnerschaft. 

 

Der Vertrag über eine eheähnliche Lebensgemeinschaft sowie ein entsprechendes Merkblatt stehen auf un-

serer Website zur Verfügung unter: https://www.promea.ch/de/pv-promea/pv-promea/servicebereich/formu-

lare-und-merkblaetter 

http://www.promea.ch/
https://www.promea.ch/de/pv-promea/pv-promea/servicebereich/formulare-und-merkblaetter
https://www.promea.ch/de/pv-promea/pv-promea/servicebereich/formulare-und-merkblaetter
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Erweiterung des Immobilien-Portefeuilles 

Seit dem 1. Mai 2017 ist die Liegenschaft Däderizstrasse 10 in Grenchen in unserem Besitz. Das Objekt 

umfasst 13 Einheiten mit 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen und einer 5-Zimmer-Wohnung. 

 

 

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die Geschäftsleitung der 

PV-PROMEA unter Tel. 044 738 53 53 oder via Mail an info@promea.ch. 

 

Danke, dass Sie diese Informationen an Ihre Mitarbeitenden weitergeben. 

 

Schlieren, 18.05.2017 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

PV-PROMEA 

Stiftungsrat und Geschäftsleitung 

 

 

PV-PROMEA 

Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren 

Tel. 044 738 53 53, Fax 044 738 54 64 

info@promea.ch, www.promea.ch 
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